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Kooperationsvertrag zwi schen der
Universität Bremen

vertreten durch den Rektor
Herm Prof. Dr' Wilfried Müller

und

derGar|vonossietzkyUniversitäto|denburg
vertreten durch den Präsidenten

Herm Prof. Dr' Uwe Schneidewind

Die carr von ossietzky universität ordenburg_und die universität Bremen schließen mit dem

Zier einer intensiveftin;'ir;ii1üii";;ri;'",i;"zui"rr"n"rbeit den nachforgenden Koopera-

tion"r"tttag (Rahmenvereinbarung) : 
1

1 . Ziel der Zusammenarbeit

Mit diesem Vertrag streben beide Universitäten vonangig eine Profilbildung beider Universi-

täten, eine qualitiati* ,no quantitative E*äiärung uoti5t Oienmöglichkeiten in der \Mssen-

schaftsregion, eineVeib"rÄ"rng der Rahmenbeäingungen für die Forschung und eine Ab-

'ti*ung-uonPerspektiveninderHochschu|entwick|ungan'
Der Vertrag ist auf ein rangfristiges institutiona[siertes Zusammenwirken beider universitäten

in Bereichen der Forschung, der Lehre, äer Verw-altung und der Hochschulentwicklung ins-

gesamt ausgericntei. Dd öämrt tamo-iör"it der Standärte ist für beide universitäten eine

Grundvoraurr"t ,,ij'Uäiint"n Aktivitäten im Rahmen der Kooperation'

lm Rahmen der Kooperation werden Entwicklungen in Lel.rre und Forschung mit dem Zielder

abgestimmten roJärun! uon Scr,werpunriän ü1t"ptützt, um so zur Stärkung beider Uni-

uäiritat"n im Wettbewerb mit anderen Hochschulen beizutragen'

2. Gremien der Zusammenaöeit

2.1 SteuerungsgruPpe
Die Universitäten ,öü"n eine Steuerungsgrupp" "fnl 

de-r aus jeder Universität eine Vertre-

terin oder ein vertreter aus dem prasiolrä üi". n"ttorat, eine \Mssenschaftrerin oder ein

wissenschaftrers sowie eine person.ui o"r zuständigen pranungsbereich angehören' Die

rtiiigiiäo"t werden vom Präsidium bzw' dem ReKorat benannt'

Die steuerungsgruppe hat die nutgaoe, äi" roop"r"tion zu koordinieren und abzustimmen,

insbesondere oie"'Jch aus dem verirag ergäbenen Aufgabensteilungen zu verforgen,

Kooperationsaktivitäiten auf fachlicheiunO-rniöttitärer Ebene zu beraten und die Zusam-

menarbeit zu gestalten'

rationsvertragessind-eve.n!ye]|enVeränderungenanzupassen,die

die Rahmenoroingung"n 
"inär 

der beiden universitäten betreffen.



Die Steuerungsgruppe empfiehlt den Hoclrschulleitungen Maßnahmen zur Gestaltung der

Kooperation.

Die Hochschulleitungen verpflichten sich, die Empfehlungen der Steuerungsgruppe in ihre

Diskussion aufzunehmen und ihr die Ergebnisse der Beratung zeitnah mitzuteilen.

2.2 Entscheidungen
Die Entscheidungskompetenzen und Zuständigkeiten der Organe beider Universitäten blei-

ben von dem Kooperationsvertrag unbenihrt. Soweit für die Kooperation Entscheidungen der
zuständigen Organe und Gremien in den Universitäten erforderlich sind, wird angestrebt,
diese gleichlautend zu treffen. Die Mitglieder der Hochschulleitungen sollen mindestens ein-
mal jährlich gemeinsam die Vorbereitung von Entscheidungen von strategischer Dimension
beraten.

3. Vereinbarungen auf Fachbereichs- bzw. Fakultätsebene

lm Rahmen und unter Beachtung der Regelungen dieses Kooperationsvertrages sollen fach-
spezifische Vereinbarungen zwischen Fächem und Bereichen der beiden Universitäten ge-

schlossen werden, in denen Koopenationsprojekte und geeignete Maßnahmen zur Um-
setzung der Zusammenarbeit in Lehre und Forschung festgelegt werden. Die fachspezi-
fischen Vereinbarungen bedürfen jeweils der Zustimmung der zuständigen Leitungsorgane
der betroffenen Fachbereiche bzw. Fakultäten und der Leitungen der Universitäten.

Zur Durchftihrung von Kooperationsvorhaben können gemeinsame Einrichtungen oder
Kommissionen für Aufgaben in Forschung und Lehre gebildet werden, denen Ent-
scheidungsbefugnisse auch in Haushaltsfragen nach Maßgabe der jeweiligen geseElichen
Bestimmungen und Zuständigkeiten übertragen werden können.

In den Fachbereichen bzw. Fakultäten liegt die Zuständigkeit für die Kooperation bei den
Dekanaten

ln bestimmten Kooperationsfeldem außerhalb der Fachbereiche bzw. Fakultäten können zur
Koordination der fachlichen Zusammenarbeit Kooperationsbeauftragte benannt werden.

4. Zusammenarbeit in der Forcchung

Durch abgestimmte und gemeinsame Forschungsaktivitäten soll eine Prcfilbildung in einzel-
nen Fächem voran getrieben werden, die derWissenschaftsregion insgesamt zugute kommt.

Ziel ist die Verbesserung der Forscftungsbedingungen, z. B. durch die
(a) Erleichterung bei der Einwerbung von Forschungsmitteln,
(b) lnstitutionalisierung gemeinsamer Forschungseinrichtungen,
(c) Bildung und Weiterentwicklung gemeinsamer Forschungsschwerpunkte,
(d) Entwicklung gemeinsamer inhaltlicher und organisatorischer Konzepte (2. B. in

gemeinsamen Graduiertenkollegs), durch die insbesondere die Situation und För-
derung des wissenscfraftlichen Nachwuchses in der Region verbessert werden-

Beide Universitäten werden bei ihrer Zusammenarbeit in der Forschung das Hanse-Wssen-
schaftskolleg einbeziehen.



5. Zusammenaöeit in der Lehre

Durch die Kooperation beider universitäten soil eine Erweiterung der studienangebote und

äine ouaritatsv'erbesserung in der Lehre eneichtwerden.

ln diesem Rahmen istfolgendes vorgesehen:
(a) ein nusiäusön Ua". 

"ine 
Jäm"insame Nutzung von Lehrangeboten und Lehr-

(b)
(c)

(d)
(e)
(D

deputaten,
Äine nOstimmung bei der Schwerpunktbildung'
eine Verstärkung oiäiäin" xonzäntration uoä ra"nem an ieweils einem Stand-

ort,
die Einrichtung neuer gemeinsamer Studienangebote' . -. .

äi n Z*"rmeiwirken in Oer wissenschaftlichen Weiterbildung'

ein Zusammenwirren in o"t postgradualen Ausbildung sowie bei Aufbau-' und

Zusatzstud ienan geboten,
(g) eine Zusarrän'"-öJn- q .*"llen von Prcmotionsstudiengängen (Graduate

Programs und Graduate Schools)'

soweit Vereinbarungen über ein abgestimmtes studienangebot getroffen werden, sind diese

schriftlich fescubgöund durch die zuständigen Gremien zu beschließen'

5.1 Austausch von LehrPersonal
Die Dekanate der betroffänen Fachbereicfre bzw. Fakultäten können Mitgliedem des in der

Lehre tätigen Personals gestiatten, teite ihres Lehrdeputats an der Partneruniversität zu

erbringen. Dabei ist die Siöherstellung des Lehrangebots vor Ort und die Ausgewogenheit im

Umfang des jeweitigen-t-änrangeooGäusauschei auf gesamtuniversitärer Ebene zu be-

achten.

lm Rahmen der Zusammenaöeit in der Lehre können daniber hinaus durch Vereinbarung

der Universitäten und unter wahrung der Rechte der Fachbereiche bal. der Fakultäten und

äer jäweils Betroffenen Lehrdeputate an die Partneruniversität verlagert werden'

Lehrende, die die Hälfte oder mehr des regelhaften Lghrd-eputats an der.ande.ren universität

anbieten, so[en nacü tvtasgabe der pwärs gertenden Regerungen Mitgliedem der Gast-

universität gleictrgestellt werden.

Das passive wahlrecht ist auf den jeweiligen Fachbereicfr bzw' Fakultät beschränkt'

5.2AnerkennungvonStudien.undPrüfungs|eistungen
Gleichwertige studien- und prufungsleistungän solren-grundsätzrich gegenseitig anerkannt

werden. Fachbereichsvereinbarungen regeü im Einzelnen die voraussetzungen und ver-

fahren der Anerkennrng von prufungsreTstungen, die an der jeweirs anderen Hochschule

erbraclrt wurden. i* nänm"n der sludienstrük[rneform soll eine Kompatibilität der Pru-

fungsodnungen hergestellt werden.

5.3 Studienangebote und Studiercndenstatus
Durch die nacfrforgenden Regerungen soil den studierenden ermögricht werden, das stu-

dienangebot an beiden Universitäten zu nuEen'

5.3.lStudiumvonModu|enanderPartneruniversität
rn kooperierenden siuol"ngangen (oipiom, Bacheror, Master) soil die Integration fachlich

affiner Module oer iartneru-nivärsitai in oas studienprogramm der Heimatuniversität ermög-



richt werde n. zu diesem Zweck informieren sich die Fächer über die Modulangebote und

legen fest, welch" rr,räärr" rie für studierende der Partneruniversität öffnen. Die als sinnvoll

erachteten Modure der anderen universitai werden jeweirs ars anerkanntes Modurangebot im

veranstartungru"oÄi"r,nis oder durch ein anderäs geeignetes Verfahren ausgewiesen'

Daruber hinaus ronnÄn studierende im Einzelfall und m-it volheriger schriftlicher Zustimmung

der prüfungs€imter ääi iäimar unc Gaituniversität weitere Module nutzen und Prufungen

ablegen. Eine lmmatrikulation an der partneruniversität erfolgt nicht. Die Studierenden der

partneruniversität näoän'Ecrivarente Voraussetzungen für die Teirnahme an Modulen zu

erf üllen wie die im matrikulierten Studierenden'

5.3.2StudiumvonFächernanderPartneruniversität
Für Bachelorstudierende mit zwei Studienfächem wird die Möglichkeit geschaffen, ein zweit'

bzw. Nebenfaclr an der Partneruniversität zu studieren. Dafür entwickeln die Partner-

universitäten speziälle cunicula, die oän strukturanforderungen der Heimatuniversität der

Studierenden entsprechen. perspektivisch soll die Möglichkeit zum Studium eines Neben-/

Zweitfaches in geblockter Form geschaffen werden; femer soll der Einsatz von multimedialen

Lehr- und Lemtormen oas zeitgläiche Studium an beiden Universitäten vereinfachen. Die im

Rahmen dieses roäferationsitudiums als Zweit- bzw. Nebenfächer angebotenen studien-

fächer werden in einär Anlage zu diesem Vertrag aufgeführt. Die lmmatrikulation erfolgt für

die Fächer jeweils an der anbietenden Universität'

5.3.3 Übergang zu weiterführenden Studiengängen
Die Universitäten streben beiderWeiterentwicfuung des Studienangebots in den Fächem ein

abgestimmtes bzw. gemeinsames Angebot an Baöhebr- und Masterstudiengängen an. lns-

besondere bei der 
-Definition von Zu-lassungsvoraussetzungen und Auswahlverfahren fur

Masterstudiengange soll eine Abstimmung eifolgen, die den unterschiedlichen Profilen der

Universitäten Rechnung trägt.

5.4 Prüfungsordnungen
Die pnifungsordnungän beider Universitäten dürfen keine Regelungen enthalten, die Hoch-

schullehrer/innen odär Studentinnen bzw. Studenten der Partneruniversität grundsätzlich von

der Kooperation in Lehre und Studium ausschließen.

5.5 Benutzung von Einrichtungen
Die Mitgtieder und Angehörigenleider Universitäten können die Einrichtungen und die Infra-

struktuider jeweils anieren Universität zu den jeweils für Mitglieder geltenden Bedingungen

und nach Mäßgabe der gegebenen Kapazität wechselseitig nuEen'

Studierenden 6eider Univärsiulten soll der Zugang zu MultiMedia-Möglichkeiten eröffnet

werden. E-Leaminö-Angebote für Studierende der Partneruniversität sollen geöffnet und

technisch abgestimmt werden.



6. Weiterbildung

Beide Universltäten streben eine Abstimmung über die Weiterbildungsangebote bei fachlich

ätft"n und qualitativ und quantitativ vergleicfrbaren Studiengängen an'

7. Hochschulentwicklungsplanung

Beide universitäten verpflichten sich, die Partneruniversität in alle relevanten Prozesse der

Hochschulentwicklungsölänrng einzubeziehen, insbesondere an entsprechenden Aus-

schüssen, nroeitsg;fipän 
"i".-ru 

beteiligen und die erforderlichen lnformationen im Rahmen

des Vertrauensverhältn isses rechtzeiti g weite rzu geben''

7.1 Denomination von Professuren
Soweit Fächer an beiden Universitäten vertreten sind, hat vor der Beantragung der kon-

kreten Ausschreib*g 
-bzw. 

Stellentreigabe durch den zuständigen Fachbereich bzw' die

Fakultät eine nbstimäung bezüglich dlr Fesflegung der facl'rlichen Ausrichtung der Pro-

fessur mit der Partneruniversität zu erfolgen'

7.2 Ausschreibungen
In die Ausscfrreibt"r'ngsuntertagen für Hochschullehrerinnen- und Hochlehrerstellen an den

beiden Universitäten-ist der üinweis aufzunehmen, dass eine aktive Mitarbeit an der Ko-

operation erwtinscht ist, da die Universitäten Bremen und Oldenburg durch einen Kooperg-

tiänsvertrag verbunden'sind. In geeigneten Fällen ist die Kooper:ationsaktivität auch in die

Berufungsvereinbarungen aufzunehmen.

7.3 Gegenseiti ge Beteilig un g bei Berufungsverfahren
Fä;ft däs Fachgebiet dei zu besetzenden Stelle in ein Fach, das auch an der Partner-

universität vertreten ist, so ist dem zuständigen Fachbereich bzw. der Fakultät der Partner-

universität die Motlichk"it 
"n=rbieten, 

einö Professorin/einen Professor als Mitglied mit

Stimmrecht in die Berufungskommission zu benennen.
Dies ist in den Berufungsordnungen beider Universitäten vozusehen'

g. Zusammenarbeit im Bereich der Dienstteistungen und der Zentralen Ver-

waltung

Beide Universitäten streben eine engere Zusammenarbeit der Zentralen Dienstleistungs-

bereiche und der Zentralen Verwaltungen an. Die Zusammenarbeit soll einer Stärkung der

Diensleistungen für Lehre und Forichung und für die weiteren Nutzer dienen. Die

KanzlerinnenTlGnzler bzw. VizepräsidentinnenA/izepräsidenten beider Universitäten werden

"inrälläntrich 
im Rahmen des i-lochschulleitungsgespräches gemäß Punkt 3 Strategien zur

Verstäricung der Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich festlegen.

Die Zusammenarbeit soll sich insbesondere erstrecken auf

(a) Nutzung der Einricfrtungen durch Mitglieder der anderen Universität,

(Oi XoorOin-i"rng von Aufjabenschwerfunkten durch die Einbeziehung des Bedarfs

der anderen Universität,

2 Die Hochschulleitungen sind aufgefordert zu konkretisieren, welche Prozesse ats relevant erachtet

werden.



(c) Durchführung gemeinsamer Organisationsentwicklungsprojekte (bspw. in den Be-

reichen l"n-tpT"nung, Beschain'rngswesen, Gender Mainstreaming' Personal-

auswahlverfahren, Facility Management),
(d) Auflrau und Aus'bau eines rueanert<es von Dienstleistungen in der Region

Bremen-Oldenburg.

Beide universitäten streben eine enge Kooperation im Rah.men der Personalentwicklung an'

Dies umfasst die g"rÄinr"re Konlipierung und Durchführung von Personalentwicklungs-

maßnahmen ftir spezifische Zielgruppen d'e" wissenscltaftlichen und nicht-wissenschaft-

lichen personals sowie auch die Möglichkeit der wechselseitigen Teilnahme an Weiter-

bildun gsveranstaltungen.

9. Grenzüberschreitende und intemationale Zusammenaöeit

Beide Universitäten streben eine engere Zusammenaöeit im Rahmen ihrer grenz-

überschreitenOen projeite mit den N=iederlanden und bei derWeiterentwicklung ihrer inter-

nationalen Partnerschaften an.

10. Finanzierung, Vereinbarungsdauer, Inkrafttreten und Übergangsregelungen

Beide universitäten können Ressourcen für Kooperationsprojekte zur Venrvendung in der

ieweits anderen Universität zur Verfügung stellen. _Dabei ist darauf zu achten, dass diese

iransferleistun gen m ittelf ristig eine ausge g I iclrene Bilanz a ufweisen'

Der vorliegende Vertrag tritt nach Zustimmung der Akademischen Senate beider Universitä-

ten und Untezeichnuni durch den Rektor dei Universität Bremen und den Präsidenten der

Universität Oldenburg in Kraft.

Der Vertrag gilt zunäcfrst für fünf Jahre und verlängert sich jerrve.ils um ein Jahr, sofem er

nicht von e-inär der beiden Universitäten gekündigt wird oder Anderungen verlangt werden'

lm Fall einer Veränderung der Rahmenbedingungen für eine der beiden Universitäten ist er

anzupassen.

Für immatrikulierte Studierende der auslaufenden Lehramt- und Magisterstudiengänge gel-

ten die diesem Vertrag vorausgegangenen Kooperationsvereinbarungen zum Kooperations-

studium aus Grunden des Vertrauensschutzes fort; siehe Anlage ll.

Oldenburg, den 2. März 2006

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Präsident Prof. Dr. Uwe Schneidewind

6

Universität Bremen
Rektor Prof. Dr. Wilfried Müller



Anlage (l) zum Kooperationsvertrag zwischen der Universität Bremen, vertreten durch den

Rektor, Herm pror. br. Wilfried Müller und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,

vertreten durch den Präsidenten, Herm Prof' Dr. Uwe Scfrneidewind

Folgende Fächer können in Kooperation an der Universität Bremen studiertwerden:

. Französisclr

. Geographie

:[;|

Folgende Fächer können in Kooperation an der Universität Oldenburg studiert werden:

r Materielle Kultur: Textil
. Niederlandistik
. Slavistik



Anlage (ll) zum Kooperationsvertrag zwischen der Universität Bremen, vertreten durch den

näitör, irä* prof. br. wilfried Mtiiter und der Carl von ossietzky universität oldenburg,

vertreten durch den Präsidenten, Herm Prof. Dr. Uwe Schneidewind'

Das Oldenburger Lehrangebot ist bei Vertragsunterzeichnung erweitert um die auslaufen-

äen lltagisterfächer, Aie z Zt. nur an der Universität Bremen angeboten werden:

e Aöeitswissenschaft (Nebenfach),
. Linguistik (Haupt- und Nebenfach),

: R:1iHl5[i;:ilf'.Pä *"o"nrach)

Das Bremer Lehrangebot ist Vertragsuntezeichnung erweitert um die auslaufenden

Magisterfächer, die 2.2t. nur an der Universität Oldenburg angeboten werden:

o Chemie (Nebenfach),
o Frauen- und Geschlechterstudien (Nebenfach),

i u5ff$iffm1'fffi#;t*ili:fl'*he*n'racn;
Die Kooperation in den auslaufenden Lehramtsstudiengängen ist auf einige ausgewählte

Fächer bzw. Kom bination smöglich keiten beg renzt.

a) Das Oldenburger Angebot in den auslaufenden Lehramtsstudiengängen wird für die an-

segebenen'*'':*: 

#":T :H:::::ill J-** H R), Gvmnas ien

und berufsbildende Schulen
. Spanisch für Gymnasien und berufsbildende Schulen sowie
. Geographie/Erdkunde für GHR (mit Schwerpunkt HR) und Gymna-

slum.

b) Das Bremer Angebot in den austaufenden Lehramtsstudiengängen wird für die angege-

benen Stufenschwerpunkte enueitert u m die Oldenburger Leh ramtsfächer:

o Informatik für LSllbF,
. Russisch für Sll.

Textiles Gestalten für P und Sl, Schwerpunkt P nur als didaktisches
Fach in Verbindung mit dem Lembereich Sachuntenicht (siehe Ko-

operationsvereinbarung zvtrischen Fachbereich 12 der Universität
Bremen und Fakultät lll der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)'

c) Sondenegelung für den auslaufenden Lehramtsstudiengang Wirtschaftswissenschaften
für berufsbildende Schulen

ln der Region Bremen-Oldenburg kann Wirtschattswissenschaften mit dem Abschluss Lehr-

amt an berufsbildenden Schulen nur am Standort Oldenburg studiert werden. Das all-

gemeinbildende Untenichtsfach können die mit Heimatuniversität Oldenburg eingeschrie-

6enen Studierenden dieser beruflichen Fachrichtung auch aus dem auf den Stufen-

schwerpunkt Sekundarstufe ll bezogenen Angebot der Bremer Universität auswählen. lm

Rahmeh der geltenden Studienordnung kann sich also für das allgemeinbildende Unter-

richtsfach in Biemen immatrikuliert werden, selbst wenn das Fach auch in Oldenburg ange'
boten wird.


